
 
Annahmeordnung der TAL und  
Sicherheitshinweise für Fahrer von Abfall-Lieferfahrzeugen 
 
Den Anweisungen des Bedienpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
Es besteht Alkoholverbot und allgemeines Rauchverbot im Außenbereich.  
Im LKW dürfen Sie gern essen, trinken, rauchen und Ihre Kippen dort entsorgen. 
Es gilt die Straßenverkehrsordnung, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 

Im Annahmebereich und auf der Rampe ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren.  
Bei Betrieb der roten Rundumleuchte ist der Bereich Sperrmüllschere weiträumig zu  
meiden! Es besteht Verletzungsgefahr, deshalb bitte Schutzhelm tragen! 
 
Netze und Planen sind erst unmittelbar vor der Entladung an den Kippstellen 
zu entfernen.  
Annahmezeiten für Abfälle: Montag bis Freitag von  06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
     Letzter Einlass  um 21:00 Uhr, 
     für sperrige Abfälle  um 20:00 Uhr 
 
Keine Abfertigung sperriger Abfälle wegen Reinigung von    13:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
 
Ablauf der Abfall-Anlieferungen   
1.  Übergabe sämtlicher Lieferpapiere an den Verwieger. 
 Erst nach Empfang des Durchlaufnachweises (DN) und Freigabe durch die  
 Verwieger erfolgt die Auffahrt zur Rampe bis zum Stoppschild. 
2.  Die Fahrer warten am Stoppschild im LKW, bis der Einweiser eine Kippstelle 
 zuweist. Neue Fahrer erhalten hier eine Erstunterweisung für die Entladung.  
3.  Vorsichtiges Rückwärtsfahren bis ca. 6 m vor die Entladestelle, so dass 

die Vorderachse der Zugmaschine vor der Regenrinne steht. 

4.  Beim Entfernen von Planen und Netzen an der Kippstelle kann die fahrbare  
 Leiter  der TAL genutzt werden. Beim Öffnen von Klappen und Türen des LKW 
 ist der Sicherheitsabstand (6 m) zur Bunkerkante wegen Absturzgefahr  

einzuhalten. 
5.  Das endgültige Öffnen der Türen und Klappen über der geöffneten Kippstelle 
 kann vorsichtig mittels Hakenstange (Eigentum der TAL) erfolgen. 

6.  Die Entladung erfolgt nur bei grün geschalteter Ampel. Auf das Zeichen des 
 Einweisers oder bei Rotschaltung der Ampel ist die Entladung sofort zu  
 stoppen. Nach der Entladung, ist die Kippstelle besenrein zu übergeben. 
7.  Der Einweiser bestätigt das ordnungsgemäße Entladen auf dem DN oder  
 entscheidet über Rückweisung, Teilrückweisung oder Vorkippen der Ladung. 

8.  Die Rückfahrt über die Rampe zur Waage erfolgt langsam unter Beachtung  
 des übrigen Verkehrsaufkommens.  

Die Waage ist mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren. 
9.  Nach Abgabe des DN erhalten Sie die ausgefüllten Lieferpapiere und Wäge- 
 scheine zur weiteren Verfügung. Es erfolgt die direkte Ausfahrt aus dem  

Werksgelände der TAL.  
Gute Weiterfahrt! 


